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Vielen Dank für die Einladung, auf dieser Tagung sprechen zu dürfen. Ziel unseres Beitrages 

ist es, die Arbeitsgruppe Wiedergutmachungsakten des Arbeitskreises Provenienzforschung 

vorzustellen und anhand von zwei Beispielen aus Nutzerperspektive einen Einblick zu geben, 

welche Relevanz Wiedergutmachungsakten (WGA) für die Provenienzforschung haben.  

 

1. Vorstellung der AG Wiedergutmachungsakten des Arbeitskreises Provenienzfor-

schung e.V.  

 

Die AG Wiedergutmachungsakten hat sich 2016 beim Frühjahrstreffen des Arbeitskreises 

Provenienzforschung in Karlsruhe konstituiert und möchte eine Art Leitfaden für die Arbeit 

mit Wiedergutmachungsakten entwickeln. Die Einsicht in Rückerstattungs- und Entschädi-

gungsakten ist für die Arbeit der ProvenienzforscherInnen zwingend erforderlich. Nicht nur 

sind sie, um Doppelentschädigungen zu vermeiden, angehalten, zu prüfen, ob es in der Nach-

kriegszeit bereits Entschädigungen eines Anspruchstellers gegeben hat. Oftmals bieten Wie-

dergutmachungsakten außerdem eine Ergänzungsüberlieferung, um die Lebensläufe der Opfer 

des Nationalsozialismus, Verfolgungsschicksale oder Vermögensverluste überhaupt erst zu 

rekonstruieren. Nicht selten finden sich in ihnen Dokumente nationalsozialistischer Behörden, 

die im Zusammenhang mit der rassischen oder politischen Verfolgung durch staatliche Stellen 

angelegt wurden. So wurden in die Wiedergutmachungs- und Rückerstattungsverfahren Do-

kumente der Finanzbehörden, der Polizei und Gestapo oder von Parteiorganisationen als Be-

lege für Verfolgungsvorgänge eingebracht. 

Wer mit Hilfe von Wiedergutmachungs- und Entschädigungsakten recherchiert, muss wissen, 

wo man diese finden kann und wie sie zu lesen sind. Als Hilfestellung für Provenienzforsche-

rInnen soll der Leitfaden einen Überblick darüber geben, in welchen Archiven Wiedergutma-

chungs- und Entschädigungsakten liegen. Unter Rückgriff auf die 2010 von der ARK-Bund-

Länder-Arbeitsgruppe „Wiedergutmachung“ herausgegebene Übersicht über die Überliefe-

rung und Rechtsgrundlagen zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der 

Bundesrepublik Deutschland in den staatlichen Archiven
1
 haben die AG-Mitglieder Berichte 

über die Aktenüberlieferungen in den einzelnen Bundesländern zusammengetragen und aktua-

lisiert. Nach derzeitigem Stand hat die Arbeitsgruppe außerdem eine Einleitung für den Leit-

faden entworfen, die in die gesetzlichen Grundlagen der Wiedergutmachungs- und Entschädi-

gungsverfahren nach 1945 einführt und erste allgemeine Hinweise auf  die Bedingungen für 

die Nutzung dieser Akten gibt – etwa, dass zur Recherche die Namen der Anspruchsberech-

tigten bekannt sein müssen und die Akten zum Teil noch Schutzfristen unterliegen.  

Neben der Übersicht über die Aktenbestände soll der Leitfaden den ForscherInnen auch hel-

fen, die Spezifik dieses Aktentypus besser zu verstehen –indem er beispielsweise beim Auf-

schlüsseln einschlägiger Aktenzeichen, Kürzel oder Querverweise hilft oder aufzeigt, dass 

Wiedergutmachungsakten mitunter Hinweise auf weitere für eine Fallbewertung relevante 
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Aktenkonvolute enthalten können. Die beiden folgenden Fallbeispiele sollen dies genauer 

illustrieren.  

 

2. Fallbeispiel 1: Rekonstruktion einer vom Finanzamt beschlagnahmten Kunstsamm-

lung 

 

Am Landesmuseum Mainz wurde von 2016-2019 ein dreijähriges Provenienzforschungspro-

jekt zu einem Konvolut von Objekten durchgeführt, das zwischen 1941 und 1944 durch die 

Reichsfinanzverwaltung an die Gemäldegalerie und das Altertumsmuseum der Stadt Mainz – 

die Vorgängerinstitutionen des heutigen Landesmuseums – überwiesen wurde.
2
 Dabei fanden 

sich Hinweise, dass die Verwertungsstelle des Mainzer Finanzamts im Juni 1944 „[a]us dem 

Nachlaß des vor einiger Zeit in Mainz verstorbenen Juden Goldschmitt [sic] (…) eine größere 

Anzahl von Kunstgegenständen (…) beschlagnahmt habe“
3
 und diese Kunstgegenstände dem 

Altertumsmuseum der Stadt Mainz zum Ankauf anbot. Neben einer Liste der einzelnen 

Kunstgegenstände enthielt die Akte auch Rechnungsbelege, die bestätigen, dass der Ankauf in 

der Tat zustande kam. Einige der Gegenstände konnten im Museumsbestand identifiziert wer-

den. Daher bestand der nächste Rechercheschritt darin, die Identität des namentlich erwähnten 

Herrn Goldschmidt und seine Verfolgungsgeschichte zu rekonstruieren.  

In den Wiedergutmachungsakten für den Bezirk Mainz – die sich im Landesarchiv Speyer 

befinden – gab es für den Namen Goldschmidt mehrere Treffer. Nur einer davon war aber mit 

dem Vermerk „Kunstgegenstände“ verschlagwortet, da in der Klageschrift explizit Rücker-

stattungsansprüche über Kunstgegenstände formuliert worden waren. Allerdings enthielt diese 

Akte keine Verfahrensunterlagen, da es zwischen den Anspruchstellern und der Oberfinanzdi-

rektion (OFD) Koblenz zu einer gütlichen Einigung gekommen und das Landgericht Mainz 

nur zur Fristwahrung angerufen worden war. Dennoch halfen schon die Klageschrift und der 

Wortlaut der gütlichen Einigung dabei, den Fall näher zu umreißen. In der Einigung hieß es:  

„Die Entziehung und Verwertung von Mobiliar, Kunstgegenständen, Schmuck- und Klei-

dungsstücken des Erblassers ist bewiesen durch das Schreiben des Finanzamtes Mainz-Stadt 

vom 16.8.1952 (Bl. 21 d. A.). Der Einzelnachweis der Sachen des Erblassers ist in der Taxe 

der Errungenschaftsgemeinschaft der Eheleute Goldschmidt, vorgenommen durch Herrn He-

cker, Wiesbaden, am 5.5.1944 und in den Anlagen hierzu geliefert (Bl. 5 ff). (…)“
4
 Für die 

Beweisführung hatte man demnach auf Schriftverkehr mit dem Finanzamt und auf die Taxlis-

ten verwiesen, die ein Gutachter nach Goldschmidts Tod bei der Schätzung des Haushalts 

erstellt hatte. Da die Schriftstücke in der Akte nicht erhalten waren, musste die Paginierung 

sich jedoch auf eine andere Akte beziehen.  

Tatsächlich existiert beim Amt für Wiedergutmachung in Saarburg, das die rheinland-

pfälzischen Entschädigungsakten aufbewahrt, eine umfassende Verfahrensakte, da sowohl die 

Witwe als auch ihr Sohn bereits 1950 nach dem Landesgesetz über die Entschädigung der 

Opfer des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz vom 22. Mai 1950 Ansprüche geltend ge-

macht hatten. Anhand dieser Akte ließ sich die Geschichte der Familie erschließen. Zusätzli-

che Anhaltspunkte ergaben sich außerdem aus einer Devisenakte im Hessischen Hauptstaats-

archiv Wiesbaden und Familienregisterakten im Mainzer Stadtarchiv.  

Fritz Goldschmidt war ein Mainzer Kaufmann. Er stammte aus einer Familie des assimilierten 

jüdischen Bürgertums, die noch vor seiner Geburt zum Protestantismus konvertiert war. Fritz 
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Goldschmidts Bruder war Landgerichtsdirektor in Mainz, während er selbst sich im Wein-

handel als Herausgeber der Deutschen Weinzeitung einen Namen machte.
5
 Trotz der Zugehö-

rigkeit zum Protestantismus wurde Fritz Goldschmidt unter der nationalsozialistischen Dikta-

tur nach den Bestimmungen der Nürnberger Rassegesetze als „jüdisch“ eingestuft. Weil seine 

Ehefrau als „arisch“ galt, hatte ihre Ehe den Status einer „privilegierten Mischehe“. Trotzdem 

musste er 1938 die Judenvermögensabgabe zahlen, und sein Konto unterstand ab 1939 einer 

Sicherungsanordnung.
6
 Als er im Februar 1944 verstarb, zog das Mainzer Finanzamt unter 

Berufung auf die „13. Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ sein Vermögen ein – diese Ver-

ordnung legte fest, dass das Vermögen von Juden nach ihrem Tod automatisch an das Deut-

sche Reich verfiel.
7
 Zwar konnte nichtjüdischen Erbberechtigten mit Wohnsitz innerhalb des 

Deutschen Reiches mitunter eine Ausgleichszahlung für dieses eingezogene Vermögen ge-

währt werden. Der Antrag der Witwe auf eine solche Ausgleichszahlung wurde jedoch in die-

sem Fall abgelehnt.
8
  

Die Entschädigungsakte enthielt verschiedene Hinweise, wonach sich im Familienbesitz Do-

kumente erhalten hatten, die die Schätzung und Verwertung des Haushalts durch das Finanz-

amt und den Gutachter dokumentieren konnten.
9
 Diese Taxlisten hatten der Entschädigungs-

behörde zeitweise auch vorgelegen, wie aus einem Aktenvermerk hervorgeht. 1957 waren sie 

jedoch von der OFD Koblenz zusammen mit einigen weiteren Unterlagen aus der Akte ent-

nommen worden, als die OFD die nach dem Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) zu verhan-

delnden Ansprüche über Hausrat und Kunstgegenstände bearbeitete.
10

 Erst die Einsicht in die 

beim Bundesamt für Zentrale Dienste und Offene Vermögensfragen (BADV) in Berlin lie-

gende OFD-Akte, die in dem Verfahren die maßgebliche Akte gewesen war, konnte daher ein 

vollständiges Bild des Falls liefern. Wie sich zeigte, lagen hier mehrere Taxlisten, darunter 

eine vom Gutachter auf Mai 1944 datierte Gesamtübersicht über den ehelichen Hausrat samt 

Schätzpreisen und eine weitere undatierte Liste, die ausdifferenzierte, welche Gegenstände 

beiden Eheleuten gemeinschaftlich und welche allein dem Verstorbenen gehört hatten. Auch 

die vom Finanzamt an das Altertumsmuseum verkauften Kunstgegenstände tauchten auf den 

Taxlisten auf.
11

 Allerdings war es der OFD nicht mehr möglich, anhand der Listen exakt zu 

rekonstruieren, welche einzelnen Gegenstände letztlich in natura vom Finanzamt eingezogen 

worden waren. Aus diesem Grund hatte die OFD Koblenz den Erben in der gütlichen Eini-

gung die Zahlung einer pauschalen Schadenersatzzahlung für den gesamten Hausrat angebo-

ten.  

Dieser Schlussbefund war auch für die abschließende Fallbewertung relevant. Erstens konnte 

durch die Einsicht aller Akten die Verfolgungsgeschichte rekonstruiert und fast lückenlos 

nachgewiesen werden, dass die vom Altertumsmuseum angekauften Gegenstände 1944 nach 

dem Tod von Fritz Goldschmidt beschlagnahmt und dann ans Altertumsmuseum verkauft 

worden waren. Zweitens bestätigte die Rücksprache mit dem BADV, dass im Falle einer Re-

stitution der Gegenstände an heutige Erben keine Verrechnung dieser Restitution mit der 

Rückerstattungszahlung von 1960 erforderlich würde, weil die Rückerstattungszahlung von 

1960 pauschal für den ganzen Haushalt erfolgt und eine Differenzierung der Wiederbeschaf-

fungswerte für die einzelnen Kunstgegenstände nicht möglich war. 

 

Wenngleich dieser Fall relativ geradlinig wirkt, so kann er doch erst dann vollständig rekon-

struiert werden, wenn man den Querverweisen zwischen den verschiedenen Aktenüberliefe-
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rungen folgt und alle drei Überlieferungen gegenüberstellt. Er zeigt exemplarisch, dass die 

Akten der Wiedergutmachungsbehörden und die der Oberfinanzdirektionen häufig nicht de-

ckungsgleich sind und Kenntnisse der historischen Behördenstrukturen und ihrer Arbeitswei-

sen erforderlich sind, um die Akten zu verstehen. Der im Folgenden vorgestellte zweite Fall 

zeigt noch deutlicher, wie wichtig die umfassende Sichtung aller verfügbaren Überlieferungen 

zu einem bestimmten Sachverhalt ist. 

 

3. Fallbeispiel 2: Der Fall eines Berliner Kunsthandelskonzerns: Die Bedeutung des um-

fassenden Zugangs zu Wiedergutmachungsakten in der Provenienzforschung 

 

Im Folgenden sei die Geschichte der Kunsthandlung kurz umrissen:
12

 Die von dem jüdischen 

Unternehmerduo Albert und Leo Loeske 1912 in Berlin gegründete Margraf & Co. GmbH 

war in den 1920er Jahren zu einem Kunsthandelskonzern mit Tochterfirmen im In- und Aus-

land ausgebaut worden und umfasste 1929 neun Kunsthandlungen, eine Restaurierungsfirma 

sowie ein Immobilienunternehmen. Nach dem Tod der Brüder – Leo starb 1925, Albert 1929 

– fiel der Konzern laut Albert Loeskes Testament in Form der gesamten Geschäftsanteile an 

seinen bisherigen (jüdischen) Geschäftsführer Jakob Oppenheimer und seine Frau Rosa Op-

penheimer, während er sein übriges Vermögen seiner gleichfalls jüdischen Lebensgefährtin 

Rosa Beer vermachte.
13

 Keiner der vorgesehenen Vermächtnisnehmer war mit ihm verwandt. 

Der Konzern verschuldete sich seit 1929 aufgrund mehrerer Kredite bei der Berliner Bank 

Jacquier & Securius unter anderem für Ankäufe aus den sogenannten Russenauktionen mit 

über einer Million Reichsmark.
14

 Die Abtragung dieser Schulden fiel zusammen mit den Erb-

schaftssteuerforderungen des Finanzamts seit 1930. Zur Sicherung der wegen fehlender Ver-

wandtschaft von Anfang hoch veranlagten Erbschaftssteuer pfändete das Finanzamt Berlin die 

Geschäftsanteile zunächst 1930 zu Teilen, 1933 dann in Gänze, bis zur Begleichung der Steu-

ern. Oppenheimer liquidierte seit 1929 bis 1933 alle bis auf drei der Kunsthandlungen. 1933 

kam es dennoch zu einer Sicherungsübereignung durch die Bank sowie 1934 zu Liquidations-

beschlüssen und einem Versteigerungsvertrag über die Bestände der verbliebenen drei Kunst-

handlungen zwischen dem Margraf-Konzern, der Bank und dem gleichfalls jüdischen Aukti-

onshaus Paul Graupe.
15

 Der Erlös sollte die letzten Schulden der Margraf & Co bei der Bank 

tilgen, der darüber hinaus erzielte Gewinn dem Konzern überwiesen werden. Für die Margraf 

war seit April 1933 Oppenheimers Schweizer Schwiegersohn Ivan Bloch als Geschäftsführer 

tätig, während Jakob Oppenheimer und seine Frau im selben Monat vor dem Zugriff der Ge-

stapo nach Frankreich geflüchtet waren.  

Den Versteigerungen bei Graupe war Werbung im großen Stil vorausgegangen, die Ergebnis-

se erreichten für Gemälde teilweise Höchstwerte, in anderen Bereichen nachfragespezifische 

Flauten. Der Gewinn tilgte sämtliche Schulden bei der Bank Jacquier & Securius.
16

 Der übri-

ge Erlös wurde, wie vertraglich verabredet, der Margraf & Co. GmbH überwiesen.
17

 Die Erb-

schaftssteuer eines bis 1936 durch langjährige Mitarbeiter des Finanzamts wohlgesonnen be-

arbeiteten Erbschaftsfalls wurde bis 1938 durch Loeskes Lebensgefährtin abbezahlt.
18

 Restbe-

stände aus den drei Kunsthandlungen wurden 1937 bei dem Berliner Versteigerer Achenbach 

dann allerdings zumeist weit unter Preisniveau verkauft.
19

 Alle drei Kunsthandlungen wurden 

bis 1938 im Handelsregister gelöscht. Die Geschäftsanteile des Konzerns wurden 1938 an 
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Rosa Beer übertragen,
20

 der Konzern und das Restaurierungsunternehmen existierten noch bis 

1940 bzw. bis 1943.
21

  

 

1938 aber hatte die Verfolgungsmaschinerie des NS-Staates in vollem Umfang eingesetzt. Zu 

den Einzelheiten sei auf die Literatur verwiesen.
22

 Im Fall von Albert Loeskes Lebensgefähr-

tin Rosa Beer reichte sie von vollkommener Enteignung bis zu ihrem Tod im Konzentrations-

lager Theresienstadt 1943. Das Ehepaar Oppenheimer lebte seit 1933 im französischen Aus-

land zunächst in relativer Sicherheit und war auch weiter im Kunsthandel tätig.
23

 1940 aber 

wurde Jakob Oppenheimer von den Franzosen als feindlicher Ausländer interniert, infolge 

dessen er 1941 in Nizza verstarb, während Rosa Oppenheimer von den Deutschen in das 

Konzentrationslager Auschwitz deportiert und in der Folge 1942 ermordet wurde. Die Kinder 

des Ehepaars überlebten. Ivan Bloch wurde ab 1938 als Schweizer Bürger in Deutschland 

verfolgt, konnte sich aber mit seiner Familie in die Schweiz absetzen. Um die Verwicklungen 

des Falls aufzuzeigen, sei noch erwähnt, dass Loeskes Lebensgefährtin Rosa Beer Ivan Bloch 

bzw. seine Kinder zu Erben eingesetzt hatte. 

Nach Kriegsende kam es zu diversen Wiedergutmachungsverhandlungen sowohl nach dem 

BRüG wie auch nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG).  

 

In der Folge der Washingtoner Konferenz und auch in Folge des am 23. September 1990 von 

der Volkskammer der DDR verabschiedeten Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen 

meldeten die Anwälte der Erben Oppenheimer in der Bundesrepublik, aber auch weltweit, 

Ansprüche u.a. auf die bei Graupe versteigerten Werke an. Es erfolgten zahlreiche Rückga-

ben, allerdings auf der Grundlage einer Dokumentenauswahl, die von den Anwälten vorgelegt 

oder nur in Auswahl in den Archiven zugänglich gemacht wurden.
24

 Erst aufgrund einer Ent-

scheidung innerhalb des BADV sowie einer von den Anwälten der Erben Oppenheimer 2013 

endlich erwirkten Erlaubnis zur Schutzfristverkürzung konnte die Forschung die Klärung ver-

schiedener Fragen in Angriff nehmen.
25

  

 

Eine erste Übersicht zu den Wiedergutmachungsverfahren lieferte eine Anfrage beim BADV 

und im Landesarchiv Berlin zu den Rückerstattungs- sowie bei der Bundeszentralkartei in 

Düsseldorf zu den Entschädigungsverfahren. Innerhalb von ca. zwei Jahren versuchten drei 

Forscherinnen sowie in der Folge weitere assoziierte KollegInnen an betroffenen Museen, die 

Materialfülle der Wiedergutmachungs- und Entschädigungsakten zu sichten. Zu diesen kamen 

die nun gleichfalls zugänglich gewordenen Betriebsprüfungsakten des Margraf-Konzerns und 

der Bank Jacquier & Securius im BADV. Grundlage der Forschungen war somit die Bereit-

stellung sämtlicher nicht nur im Landesarchiv Berlin, sondern vor allem auch im BADV ar-

chivierten und sowohl auf die Kunsthandlungen wie auch auf andere Wiedergutmachungsver-

fahren aller beteiligten verfolgten Personen bezogenen Akten. Beachtet werden mussten je-

doch auch die unterschiedlichen Überlieferungen gleicher Verfahrensnummern in BADV und 

Landesarchiv Berlin, da sie unterschiedliche Akten enthalten. Darüber hinaus wurden Akten 

im Staatsarchiv Hamburg, in den Entschädigungsämtern Berlins, dem Staatsarchiv Potsdam, 

den Berliner Amtsgerichten mit Nachlassgerichts- sowie Handelsregisterakten, dem Bun-

desarchiv Bern, dem Historischen Archiv des Germanischen Nationalmuseums etc. konsul-
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tiert. Akten zum Lastenausgleich, die hier in Bayreuth lagern, konnten aus Zeitgründen aller-

dings nicht mehr gesichtet werden, doch könnten sie gleichfalls relevant sein. 

 

Als Fazit dieser Dokumentensichtung konnte u.a. festgestellt werden, dass die Bearbeiter der 

Wiedergutmachungs- und Entschädigungsvorgänge seit Kriegsende offenbar die Übersicht 

über die Akten verloren hatten. Denn erst die umfassende Akteneinsicht konnte die oben ge-

schilderten Gründe für die Auktion, nämlich die massive Verschuldung des Kunsthandelskon-

zerns, die frühen Versuche der Konsolidierung durch Jakob Oppenheimer, die uneinge-

schränkte Geschäftsführung durch den durch ausländische Staatsbürgerschaft zunächst ge-

schützten Schwiegersohn Ivan Bloch etc. aufzeigen. Das Wiedergutmachungsverfahren zu 

den Auktionen, das zuletzt in Entschädigungen nach dem BEG mündete, wies allerdings we-

der Angaben zur Verschuldung noch den Versteigerungsvertrag auf.
 26

 Der Versteigerungs-

vertrag fand sich hingegen in den Betriebsprüfungsakten im BADV.
27

 Er zeigte u.a. auch, 

dass nur drei der Kunsthandlungen durch die Versteigerungen betroffen waren. Auch die Be-

zahlung des Kredits konnte nachgewiesen werden, nachdem diese Nachweise sich nicht etwa 

im Wiedergutmachungsakt zur Auktion oder den Betriebsprüfungsakten befanden: Auszüge 

und Übersichten zu den Schuldenkonten der Margraf & Co. bei der Bank Jacquier & Securius 

lagen in den Wiedergutmachungsakten in einem Verfahren gegen die Arisierer der Margraf & 

Co, also den Zeitraum um 1943 betreffend.
 28

. Aus den Entschädigungsakten gingen die ge-

zahlten Vergleichszahlungen nach dem BEG hervor.
29

 Die Sichtung der Wiedergutmachungs-

akten zeigte Einzelrestitutionen und Entschädigungen nach dem BRüG auf und wies zudem 

darauf hin, dass die Testamentsvollstrecker des Nachlasses von Albert Loeskes den Erben 

Oppenheimer 1952 und 1956 die Geschäftsanteile der Kunsthandlungen ausgezahlt hatten.
30

  

 

So waren alle diese Faktoren über die verschiedenen Wiedergutmachungs- und Entschädi-

gungsakten sowie die weiteren Dokumente verteilt. Nur durch die umfassende Aktensichtung 

konnten die Geschichte des Konzerns und der einzelnen Kunsthandlungen neu geschrieben 

und alte Argumente der Anwaltschaft widerlegt werden. Nebenaspekte zeigten aber auch, 

dass ein Versteigerungs- oder Kunsthandelsverkauf nicht global beurteilt werden darf, denn 

bei einzelnen Stücken konnte nachgewiesen werden, dass es sich um Kommissionsware, also 

nicht Eigentum des Konzern handelte, bei anderen wiederum handelte es sich um Ware aus 

den bis 1935 bestehenden ausländischen Filialen, die im Versteigerungsvertrag von der Erlös-

regelung ausgenommen waren. Es ist also – und dies sollte für allen Kunsthandelsbesitz gel-

ten – weiterhin mit Einzelfall-Untersuchungen fortzufahren.
 
 

 

4. Fazit/Ausblick  

 

Die geschilderten Fälle werfen verschiedene Fragen hinsichtlich der Zugänglichkeit und Tie-

fenerschließung von Wiedergutmachungsakten deutschlandweit, aber auch auf europäischer 

und internationaler Ebene auf: 

 

1. Zugänglichkeit  

- Die Zugänglichkeit der Wiedergutmachungsakten nach BRüG und BEG einschließlich 

der amerikanischen Vorgängerakten wurde durch Anwälte in Fallbeispiel 2 bis 2013 
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blockiert.
31

 Dies widerspricht, soweit es öffentliche Archive betrifft, den Washingto-

ner Prinzipien.
32

 Hierzu dienen in den öffentlichen Archiven in Deutschland die 

Schutzfristverkürzungen, andere Institutionen agieren bislang nicht immer nach dem 

Archivgesetz, wie beispielsweise bis 2013 auch das BADV. Entscheidungen über 

Schutzfristverkürzungen müssen im Fall von Restitutionsersuchen an Institutionen, 

den Handel oder Privatpersonen auch ohne Einwilligung der Anwälte erteilt werden, 

da Interessen zweier Parteien betroffen sind.  

-  Ein Anliegen wäre in jedem Fall die schnellere Gewährung der Schutzfristverkür-

zung, dies führt zu einer schnelleren Bearbeitung des Falles. 

- Auch sollte die Einsicht in alle die Geschädigten betreffenden Akten gewährt werden. 

Die Notwendigkeit, die Bearbeitung eines Falls nicht abzukürzen, da relevante Akten 

in einem anderen Aktenkonvolut liegen können, wurde dargestellt. 

2. Tiefenerschließung 

- Die Deutschland-übergreifende Online-Verzeichnung der Aktenbestände zu Wieder-

gutmachungs- und Entschädigungsverfahren mit Standorten wäre wünschenswert. 

- Ebenso wichtig ist die Vereinheitlichung der Verzeichnung im Bundesgebiet, vgl. 

hierzu auch den Tagungs-Vortrag von Michael Unger, Generaldirektion der Staatli-

chen Archive Bayerns: Neue Perspektiven (nicht nur) für die Provenienzforschung. 

Retrokonversion und Tiefenerschließung von Rückerstattungsakten der Staatlichen 

Archive Bayerns. 

- Eine Tiefenerschließung/Verschlagwortung aller auf Kulturgüter bezogenen Restituti-

onsfälle innerhalb der Akte bei der Verzeichnung durch die Archive wäre sehr hilf-

reich. Auch hier sei auf das von Michael Unger vorgestellte Verzeichnungsprojekt der 

in den Staatlichen Archiven Bayern verwahrten Wiedergutmachungsakten verwiesen.  

- Um, wie in der Handreichung des Bundes, der Länder und Kommunen gefordert, 

Doppelentschädigungen auszuschließen,
33

 wäre eine Auflistung aller bisher erfolgten 

Restitutionen und auf Kulturgüter und ihren Entzug bezogener Entschädigungen sinn-

voll. Die große Anzahl, allein die amerikanischen Behörden restituierten nach 1945 

eigenen Angaben zufolge rund 470.000 Kunstgegenstände und 1,7 Millionen Bücher 

im Zuge der „äußeren Restitution“,
34

 legt offen, dass die Aufgabe nur mithilfe einer 

Datenbank, einer großen Zahl von Mitarbeitern aus Forschung und Archiven und vor 

allem ohne Rücksicht auf die geltenden Schutzfristen erarbeitet werden kann.  

- Die Tiefenerschließung von Quellenbeständen über die Wiedergutmachungs- bzw. 

Entschädigungsakten nach BRüG und BEG hinaus wäre wünschenswert, z.B. von Fi-

nanzamts- und Devisenakten, Gestapo-Akten etc. Überlegungen zum Königsweg sei-

tens der Archive, eventuell in Folgeprojekten oder regional strukturierten, bestands-

übergreifenden sachthematischen Verzeichnungen speziell für die Provenienzfor-

schung, wie es in Baden-Württemberg bereits durchgeführt wurde, wären zu diskutie-

ren.
35

  

- Und da die geschilderten Beispiel-Fälle der Provenienzforschung nicht die einzigen, 

sondern eher die Regel hinsichtlich der Benützung des BADV sind, würde die AG es 

begrüßen, wenn bei der WGA-Erschließung durch das Bundesfinanzministerium un-

bedingt auch die Akten im BADV mit erschlossen würden und vielleicht zusätzlich 

auch ein Verzeichnis weiterer Aktenbestände des BADV, die wie die Betriebsprüfun-
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gen ein außerordentlich wichtiger Bestand für die Provenienzforschung darstellen, 

gleich mit angelegt würde. 

3. Europa 

- Auch Wiedergutmachungsakten in ausländischen Archiven und Ämtern, z.B. Öster-

reich, Frankreich, Niederlande und Belgien, in Großbritannien, der Schweiz und selbst 

den USA etc. sollten digital verzeichnet und erschlossen werden und über das Internet, 

wenn möglich über ein gemeinsames Archivportal in Europa der Provenienzforschung 

zur Kenntnis gebracht werden. In eine ähnliche Richtung gingen auch die Beiträge ei-

ner Anhörung im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments am 3. Dezember 

2019,
36

 nach der die Hoffnung besteht, dass es im EU- Parlament offene Ohren für 

dieses Anliegen geben könnte. 

Daher stößt das 2018 begonnene WGA-Erschließungsprojekt des Bundesfinanzministeriums 

bei der AG Wiedergutmachungsakten auf großes Interesse. Die Arbeitsgruppe erhofft sich 

zudem durch die Präsentation bei dieser Tagung aber auch eine stärkere Vernetzung mit Ar-

chivarInnen, in der Hoffnung auf Hilfestellung bei der Erstellung des Leitfadens zu Wieder-

gutmachungsakten. 

 

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. 
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